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Versicherer für alle weiteren Reiseversicherungen ist die KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG

Tassilo Sigg Jürgen Raab

KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich Caspers,
Vorstand: Bernhard Meyer, Vorsitzender, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin, Tassilo Sigg.
Sitz: Hamburg, Handelsregister Nr. HRB 76536, Amtsgericht Hamburg, Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 218618884

Die komplette Abwicklung, Vertrags- und Schadensbearbeitung er-
folgt durch die MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler.

Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Versicherungsbedingungen: Für alle auf der Bestätigung/Rechnung
aufgeführten und dokumentierten Reiseversicherungen gelten die
jeweiligen Bestimmungen der in diesem Druckstück enthaltenen Ver-
sicherungsbedingungen für Reiseversicherungen (VB MDT 2008-A/
VERS[4U]). Inhalt und Umfang des jeweiligen Versicherungsschutzes
ergeben sich aus den dort beschriebenen Versicherungsarten.

Rechte im Schadenfall: Die Ausübung der Rechte im Schadenfall
steht den versicherten Personen direkt zu und kann direkt durch
die versicherten Personen geltend gemacht werden.

Beginn des Versicherungsschutzes: Der Versicherungsschutz beginnt
grundsätzlich erst nach erfolgter Zahlung; in der Reise-Rücktritts-
kosten-Versicherung frühestens mit Buchung der Reise und in allen
anderen Reiseversicherungen mit Antritt der Reise.

Ende des Versicherungsschutzes: Der Versicherungsschutz endet auto-
matisch in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung mit Antritt der
Reise, in den übrigen Reiseversicherungen mit Ablauf des versi-
cherten Zeitraums, spätestens mit Beendigung der versicherten Reise.

Hinweis zum Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): Im Schadenfall
werden Daten gespeichert und ggf. an die in Frage kommenden Ver-
bände der Versicherungswirtschaft und die betreffenden Rückversi-
cherer sowie an Ärzte und Hilfsorganisationen übermittelt, soweit
dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der vertraglichen Bezie-
hung erforderlich ist. Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes zur Datenübermittlung bleiben unberührt. Die Anschriften der

jeweiligen Datenempfänger werden auf Wunsch übermittelt.

Wichtige Hinweise für den Schadenfall:

Fragen und Schadenmeldungen richten Sie bitte an die von der R+V
Versicherungsgruppe bevollmächtigte:

MDT Makler der Touristik GmbH
Assekuranzmakler
Daimlerstr. 1 K
63303 Dreieich
Tel. +49 (0)6103 70649-160
Fax: +49 (0)6103 70649-200
Email: leistung@mdt24.de

Bitte wenden Sie sich nur an die Notrufzentrale:

- wenn Sie in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung müs-
sen. Wir helfen Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Kran-
kenhaus und übernehmen die Abrechnung der Kosten;

- wenn ein Krankenrücktransport durchgeführt werden soll;
- wenn Sie während der Reise weitere Hilfeleistungen im Rahmen

der 24 h-Notfall-Assistance benötigen.

Sie erreichen die Notrufzentrale Tag und Nacht:

+49 (0)611533-4899

Wir bitten um Verständnis, dass allgemeine Fragen unter dieser
Notrufnummer nicht beantwortet werden können.

Bei allgemeinen Fragen hilft Ihnen gerne Ihr Reisebüro, Ihr Reise-
veranstalter, Ihre Reiseleitung im Zielgebiet oder das Service-Center
der MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler unter
+49 (0)6103 70649-160.

Der Versicherungsschutz wird auf der Grundlage der Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der MDT Makler der Touristik
GmbH Assekuranzmakler für die R+V Versicherungsgruppe (VB MDT 2008-A / VERS[4U]) und für die ausschließlich auf der Bestätigung /
Rechnung beschriebenen Leistungsbestandteile der Reiseversicherung gewährt. Die Bestätigung / Rechnung ist der Versicherungsnachweis.

Der Versicherungsschutz wird durch folgende Versicherer der R+V Versicherungsgruppe gewährt:

Versicherer für die Reise-Krankenversicherung ist die R+V Krankenversicherung AG



Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler
für die R+V Versicherungsgruppe (VB MDT 2008-A/VERS[4U]):

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 10 gelten für alle Rei-
seversicherungen der durch die MDT Makler der Touristik GmbH
Assekuranzmakler vertretenen Versicherer der R+V Versicherungs-
gruppe (für die Reise-Krankenversicherung die R+V Krankenversi-
cherung AG; für alle weiteren Reiseversicherungen die KRAVAG-
LOGISTIC Versicherungs-AG).

§ 1 Versicherte Reise/versicherte Personen

Auf der Grundlage eines mit der TUI Deutschland GmbH abge-
schlossenen Gruppenversicherungsvertrages gewähren die Versi-
cherer der R+V Versicherungsgruppe der/n versicherten Person/en
Versicherungsschutz.
Versicherungsschutz besteht für die jeweils versicherte Reise der im
Versicherungsschein bzw. der Bestätigung/Rechnung namentlich
genannten Personen oder den im Versicherungsschein festgeleg-
ten Personenkreis, sofern die Versicherungsprämie bzw. der Beitrag
zum Gruppenvertragsbeitritt entrichtet wurde.

§ 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

1. In der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung beginnt der Versiche-
rungsschutz frühestens mit Buchung der Reise und endet mit dem
Reiseantritt;
2. In den übrigen Versicherungssparten

a) beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der Reise und
endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit
der Beendigung der Reise;

b) verlängert sich der Versicherungsschutz über den vereinbar-
ten Zeitpunkt hinaus, wenn sich die Beendigung der Reise aus
Gründen verzögert, die die versicherte Person nicht zu vertre-
ten hat.

§ 3 Prämie/Beitrag zum Gruppenvertragsbeitritt

Die Prämie bzw. der Beitrag zum Gruppenvertragsbeitritt ist gegen
Aushändigung des Versicherungsscheins zu zahlen. Der Versiche-
rungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die Zahlung vor Reisean-
tritt/Versicherungsbeginn geleistet wurde.

§ 4 Ausschlüsse

1. Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegs-
ähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Kernenergie, Be-
schlagnahme und sonstige Eingriffe von hoher Hand.
2. Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die versicherte Per-
son während der versicherten Reise überraschend von einem Kriegs-
oder Bürgerkriegsereignis betroffen wird. Dieser Versicherungs-
schutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines Krie-
ges oder Bürgerkrieges. Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in
Staaten, auf deren Gebiet zur Zeit der Einreise der versicherten Per-
son bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht oder wo dessen Aus-
bruch absehbar war. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am
Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen.

§ 5 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

1. Die versicherte Person ist verpflichtet,
a) alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte

(Schadensminderungspflicht);
b) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen;
c) auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die

zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungs-
pflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist,
jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen, den
Versicherungsnachweis (z.B. Buchungsbestätigung, Einzah-
lungsbeleg) sowie erforderliche Originalbelege und geeignete
Nachweise einzureichen.

d) auf Verlangen des Versicherers, sich durch einen vom Versi-
cherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

e) zur Prüfung, ob und ggf. in welchem Umfang ein bedin-
gungsgemäßer Versicherungsfall vorliegt, auf Verlangen des
Versicherers Heilbehandler, Krankenanstalten, Pflegeheime
und Pflegepersonen, andere Personenversicherer und gesetz-
liche Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Be-
hörden zur Auskunftserteilung zu ermächtigen und von ihrer
Schweigepflicht dem Versicherer gegenüber zu entbinden.

2. Wird eine dieser allgemeinen oder der jeweils zusätzlichen Ob-
liegenheiten vorsätzlich verletzt, ist der Versicherer von seiner Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entspricht. Der Versicherer bleibt insoweit zur Leis-
tung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung des Ver-
sicherers gehabt hat, es sei denn, dass die versicherte Person arglis-
tig gehandelt hat.

§ 6 Zahlung der Entschädigung

Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe
nach festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen
zwei Wochen.

§ 7 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen
bei Ansprüchen gegen Dritte

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Er-
satzansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzli-
chen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG, die Verpflichtung,
diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag
Kostenersatz geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutre-
ten.
(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat sei-
nen bzw. ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses An-
spruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und
Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den
Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person
vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er in-
folge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistungen in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person
ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter
Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versi-
cherer auf Grund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen
erbracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.
(5) Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Ver-
sicherungsverträgen beansprucht werden, gehen diese anderwei-
tigen Leistungsverpflichtungen vor. Die Ansprüche der versicherten
Person bleiben hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Wird dem
Versicherer der Schaden gemeldet, tritt dieser in Vorleistung und
reguliert den Schaden im bedingungsgemäßen Umfang.

§ 8 Besondere Verwirkungsgründe, Verjährung

1. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn die
versicherte Person

a) den Versicherungsfall durch Vorsatz herbeigeführt hat;
b) den Versicherer arglistig über Umstände zu täuschen versucht,

die für den Grund oder für die Höhe der Leistung von Bedeu-
tung sind.

2. Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren.

I. Allgemeine Bestimmungen



A Reise-Rücktrittskosten-Versicherung

§ 1 Stornierung der Reise/Vermittlungsentgelt

Bei Nichtantritt der Reise erstattet der Versicherer
a) die vertraglich geschuldeten Stornokosten.
b) das dem Reisevermittler vertraglich geschuldete und in Rech-

nung gestellte Vermittlungsentgelt, sofern der Betrag bei
der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurde.
Nicht versichert sind Entgelte, die dem Reisevermittler erst
infolge der Stornierung geschuldet werden. Übersteigt das
Vermittlungsentgelt den allgemein üblichen und angemesse-
nen Umfang, kann der Versicherer die Leistung auf einen an-
gemessenen Betrag herabsetzen.

§ 2 Versicherte Ereignisse/Risikopersonen

1. Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchfüh-
rung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst
oder eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungs-
schutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird:

a) unerwartete schwere Erkrankung;
b) schwere Unfallverletzung;
c) Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten Ge-

lenken;
d) Tod;
e) Impfunverträglichkeit;
f) Feststellung einer Schwangerschaft nach Versicherungsbeginn

oder Komplikationen einer bereits bestehenden Schwanger-
schaft;

g) Schaden am Eigentum durch Feuer, Explosion, Wasserrohr-
bruch, Elementarereignis oder Straftat eines Dritten (z.B. Ein-
bruchdiebstahl), sofern der Schaden erheblich ist oder die
Anwesenheit der versicherten Person zur Aufklärung erfor-
derlich ist;

h) Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten be-
triebsbedingten Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den
Arbeitgeber;

i) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, sofern diese Person bei
der Reisebuchung arbeitslos gemeldet war und die Agentur
für Arbeit der Reise zugestimmt hat;

j) Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung oder Absol-
vierung einer Nachprüfung während der Schul- oder Hoch-
schulausbildung, sofern die Reise vor dem Termin der nicht
bestandenen Prüfung gebucht war und der Termin der
Wiederholungsprüfung/Nachprüfung unerwartet in die Zeit
der versicherten Reise fällt oder innerhalb von 14 Tagen nach
planmäßigem Reiseende stattfinden soll; bei Schülern: uner-
wartete Nichtversetzung (maßgeblich ist das letzte Zwischen-
zeugnis);

k) unerwartete Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer
Wehrübung oder zum Zivildienst, sofern der Termin nicht ver-
schoben werden kann und die Stornokosten nicht von einem
Kostenträger übernommen werden.

l) Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die Reise wurde vor
Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels gebucht und die Reisezeit
fällt in die Probezeit der neuen beruflichen Tätigkeit, maximal
jedoch in die ersten sechs Monate der neuen beruflichen Tä-
tigkeit;

m)Einreichung der Scheidungsklage (bei einvernehmlicher Tren-
nung der dementsprechende Antrag) beim zuständigen
Gericht unmittelbar vor einer gemeinsamen Reise der betrof-
fenen Ehepartner;

n) Eintreffen einer unerwarteten gerichtlichen Vorladung der
versicherten Person, vorausgesetzt das zuständige Gericht ak-
zeptiert die Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung
der Vorladung.

2. Risikopersonen sind
a) die Angehörigen der versicherten Person;
b) diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflege-

bedürftige Angehörige betreuen;
c) die Mitreisenden sowie deren Angehörige und Betreuungs-

personen, sofern nicht mehr als vier Personen und ggf. zwei
weitere mitreisende minderjährige Kinder die Reise gemein-
sam gebucht haben. Mitreisende Angehörige gelten immer als
Risikopersonen.

§ 3 Verspäteter Reiseantritt

Der Versicherer erstattet die nachgewiesenen Mehrkosten der Hin-
reise sowie den anteiligen Reisepreis nicht genutzter Reiseleistun-
gen vor Ort, wenn die Reise aus versichertem Grund oder wegen
einer Verspätung öffentlicher Verkehrsmittel um mindestens zwei
Stunden verspätet angetreten wird. Erstattet werden die Mehrkos-
ten entsprechend der ursprünglich gebuchten Art und Qualität bis
zur Höhe der Stornokosten, die bei Nichtantritt der Reise angefal-
len wären.

§ 4 Selbstbehalt

Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem
Schadenfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens je-
doch € 25,- je Person/Objekt. Bei Tarifen ohne Selbstbehalt entfällt
dieser vollständig.

§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt
des Versicherungsfalls

Die versicherte Person ist verpflichtet,
a) nach Eintritt des Versicherungsfalles die Reise unverzüglich

II. Besondere Bestimmungen
(abhängig vom vereinbarten Versicherungsumfang)

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der versicherten Person bekannt war
bzw. bekannt sein musste. Ist ein Anspruch beim Versicherer ange-
meldet worden, ist die Verjährung solange gehemmt, bis der versi-
cherten Person die Entscheidung des Versicherers zugegangen ist.

§ 9 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht

1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versi-
cherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist das Gericht des
Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer bzw. die versi-
cherte Person seinen bzw. ihren Wohnsitz oder in Ermangelung
eines solchen seinen bzw. ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.
2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers
bzw. der versicherten Person oder bei dem Gericht am Sitz des Ver-

sicherers anhängig gemacht werden.
(3) Verlegt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person

nach Vertragsschluss seinen bzw. ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ist oder ist sein bzw. ihr Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.
(4) Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.

§ 10 Anzeigen und Willenserklärungen

Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers, der
versicherten Person und des Versicherers bedürfen der Textform
(z. B. Brief, Fax, E-Mail



zu stornieren, um die Stornokosten niedrig zu halten und die
Stornorechnung nebst Versicherungsnachweis im Original
einzureichen;

b) schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung,
Schwangerschaft, Bruch von Prothesen, Lockerung von im-
plantierten Gelenken und Impfunverträglichkeit durch ein
ärztliches Attest, psychische Erkrankungen durch Attest eines
Facharztes für Psychiatrie nachzuweisen;

c) zum Nachweis des versicherten Ereignisses auf Verlangen des
Versicherers
– eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzureichen;
– der Einholung eines fachärztlichen Attestes durch den Ver-

sicherer über die Art und Schwere der Krankheit sowie die
Unzumutbarkeit zur planmäßigen Durchführung der Reise
zuzustimmen und dem Arzt die notwendige Untersuchung
zu gestatten;

d) im Todesfall eine Sterbeurkunde vorzulegen;
e) sämtliche sonstigen Schadenereignisse durch geeignete Nach-

weise zu belegen.

B Reiseabbruch-Versicherung

§ 1 Versicherte Ereignisse/Risikopersonen

Versichert gelten die Ereignisse/Risikopersonen gemäß A. § 2 Punkt
1. a) - g) bzw. § 2 Punkt 2.

§ 2 Nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen

Der Versicherer erstattet
a) den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen

vor Ort, sofern die Reise aus versichertem Grund vorzeitig ab-
gebrochen wird.

b) den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen,
wenn die versicherte Person eine Reiseleistung vorüberge-
hend nicht wahrnehmen kann, weil sie wegen unerwarteter
schwerer Erkrankung oder schwerer Unfallverletzung statio-
när behandelt werden muss.

§ 3 Mehrkostenversicherung
(Außerplanmäßige Beendigung/Unterbrechung einer Reise)

1. Der Versicherer erstattet unter den genannten Voraussetzungen
a) die zusätzlichen Rückreisekosten bei nicht planmäßiger Be-

endigung der Reise aus versichertem Grund.
b) die zusätzlichen Rückreisekosten, wenn die versicherte Person

infolge der Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um
mindestens zwei Stunden ein Anschlussverkehrsmittel ver-
säumt und deshalb die Reise verspätet fortsetzen muss;

c) notwendige und angemessene Mehrkosten für Verpflegung
und Unterkunft bis zu EUR 150,-, die durch Ereignisse gemäß
der Punkte a) und b) verursacht wurden;

d) Mehrkosten der außerplanmäßigen Rückreise oder des ver-
längerten Aufenthaltes infolge eines Elementarereignisses,
wenn deswegen die Reise am Urlaubsort nicht planmäßig be-
endet werden kann oder die Anwesenheit der versicherten
Person an ihrem Wohnort zwingend erforderlich ist;

e) die zusätzlichen Kosten für die Unterkunft, wenn die versi-
cherte Person oder eine mitreisende Risikoperson aufgrund
schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Er-
krankung reiseunfähig wird und deshalb die Reise nicht plan-
mäßig beenden kann
– bis zu € 2.500,-, sofern sich eine mitreisende Risikoperson

in stationärer Behandlung befindet,
– bis zu € 750,-, sofern eine ambulante Behandlung der ver-

sicherten Person oder einer mitreisenden Risikoperson er-
folgt;

f) Nachreisekosten zum Wiederanschluss an die Reisegruppe,
wenn die versicherte Person der gebuchten Rundreise (auch
Kreuzfahrt) aus versichertem Grund vorübergehend nicht
folgen kann, höchstens jedoch den anteiligen Reisepreis der
noch nicht genutzten weiteren Reiseleistung.

2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz gemäß 1. a) - f) ist,
dass die entsprechenden Reiseleistungen (Unterkunft, Rückreise)
mitgebucht und mitversichert wurden. Bei der Erstattung der Kos-

ten wird auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität abgestellt.

§ 4 Selbstbehalt

Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem
Schadenfall 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens
jedoch € 25,- je Person/Objekt. Bei Tarifen ohne Selbstbehalt ent-
fällt dieser vollständig.

§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt
des Versicherungsfalls

Es gelten die Regelungen gemäß A. § 5 b) bis e).

C Umbuchungsgebührenschutz

§ 1 Versicherungsumfang

Der Versicherer ersetzt bei Umbuchung innerhalb der gebuchten
Saison bis zu 42 Tagen vor Reiseantritt die vertraglich geschuldeten
Umbuchungsgebühren bis zu € 40,- je versicherter Person, bei Ob-
jektbuchungen bis max. € 40,- je Objekt.

D Reise-Krankenversicherung

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer leistet Entschädigung bei auf der versicherten Reise
akut eintretenden Krankheiten und Unfällen für die Kosten der
Heilbehandlung im Ausland sowie der Krankentransporte und der
Überführung bei Tod. Als Ausland gilt nicht das Land, in dem die
versicherte Person ihren ständigen Wohnsitz hat.

§ 2 Heilbehandlungen im Ausland

1. Der Versicherer erstattet die Kosten der im Ausland notwendi-
gen Heilbehandlungen, die von Ärzten durchgeführt oder verord-
net werden. Dazu gehören insbesondere

a) stationäre Behandlungen im Krankenhaus einschließlich
Operationen;

b) ambulante Heilbehandlungen;
c) Arznei-, Heil- und Verbandsmittel;
d) Heilbehandlungen des neugeborenen Kindes bei einer Früh-

geburt bis zu € 100.000,-;
e) schmerzstillende Zahnbehandlungen einschließlich Zahnfül-

lungen in einfacher Ausfertigung sowie Reparaturen von
Zahnersatz und Zahnprothesen bis zu insgesamt € 350,- je
Versicherungsfall;

f) Hilfsmittel (z. B. Gehhilfen, Miete eines Rollstuhls), sofern sie
aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit erstmals not-
wendig werden, bis zu insgesamt € 350,- je Versicherungsfall;

g) Massagen, Fangoanwendungen, Akupunktur, außer diese
Behandlungen finden im Rahmen eines Kuraufenthaltes
statt.

2. Der Versicherer erstattet die Kosten der Heilbehandlung bis zum
Tag der Transportfähigkeit, sofern der Krankenrücktransport bis
zum Ende der versicherten Reise wegen Transportunfähigkeit der
versicherten Person nicht möglich ist.
3. Die versicherte Person erhält bei medizinisch notwendiger voll-
stationärer Heilbehandlung im Ausland anstelle des Kostenersatzes
wahlweise ein Krankenhaustagegeld von € 50,- pro Tag, maximal
für 30 Tage ab Beginn der stationären Behandlung. Das Wahlrecht
ist unverzüglich bei Beginn der stationären Behandlung gegenüber
dem Versicherer auszuüben.
4. Versicherte Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland er-
halten abweichend von § 1 auch bei Reisen innerhalb Deutschlands
ein Krankenhaustagegeld gemäß § 2 Punkt 3.
5. Muss ein mitversichertes Kind bis einschließlich 12 Jahre stationär
behandelt werden, erstattet der Versicherer die Kosten für die Un-
terbringung einer Begleitperson im Krankenhaus (Rooming In).
6. Telefonkosten zur Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale des
Versicherers werden bis zu € 25,- je Versicherungsfall erstattet.



§ 3 Krankentransporte/Überführung

Der Versicherer erstattet die Kosten für
a) den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankenrück-

transport an den Wohnort der versicherten Person bzw. in
das dem Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus;

b) Krankentransporte zum stationären Aufenthalt in das Kran-
kenhaus im Ausland und zurück in die Unterkunft am Ur-
laubsort;

c) die Überführung zum Bestattungsort oder die Bestattung im
Ausland.

§ 4 Ausschlüsse/Einschränkungen

1. Nicht vom Versicherungsschutz umfasst sind
a) Heilbehandlungen, die ein Anlass für den Reiseantritt waren;
b) Heilbehandlungen, bei denen der versicherten Person bei Rei-

seantritt bekannt war, dass sie bei planmäßiger Durchführung
der Reise aus medizinischen Gründen stattfinden mussten;

c) Hypnosen, psychoanalytische und psychotherapeutische Be-
handlungen;

d) Zahnbehandlungen und Aufwendungen für Hilfsmittel und
Prothesen, die über den Umfang gemäß § 2 Punkte 1. f) und
g) hinausgehen;

e) Unfall- oder Krankheitskosten, deren (Mit-)Ursache Alkohol-
einfluss oder Drogenmissbrauch ist;

f) Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung;

§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt
des Versicherungsfalls

1. Die versicherte Person ist verpflichtet,
a) vor Beginn einer stationären Heilbehandlung sowie vor Durch-

führung von Krankenrücktransporten unverzüglich Kontakt
zur Notrufzentrale des Versicherers aufzunehmen;

b) dem Versicherer die Rechnungsoriginale oder Zweitschriften
mit einem Originalerstattungsstempel eines anderen Leis-
tungsträgers über die gewährten Leistungen vorzulegen;
diese werden Eigentum des Versicherers.

§ 6 Selbstbehalt

Sofern nicht anders vereinbart, trägt die versicherte Person einen
Selbstbehalt von € 75,- je Schadenfall. Bei Tarifen ohne Selbstbe-
halt entfällt dieser vollständig.

E 24h-Notfall-Assistance

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer erbringt durch seine 24h-Notrufzentrale Beistands-
leistungen in den nachstehenden Notfällen, die der versicherten
Person während der Reise zustoßen.

§ 2 Krankheit/Unfall

1. Medizinische Versorgung im Reiseziel
a) Die Notrufzentrale informiert auf Anfrage vor und während

der Reise über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und
benennt, falls möglich, einen Deutsch oder Englisch sprechen-
den Arzt.

b) Benötigt die versicherte Person Arzneimittel, die ihr auf der
Reise abhanden gekommen sind, übernimmt die Notrufzen-
trale die Beschaffung und den Versand der Ersatzpräparate.
Die Kosten der Präparate sind von der versicherten Person
binnen eines Monats nach Rechnungsstellung zurückzuer-
statten.

2. Krankenhausaufenthalt
Bei stationärer Behandlung der versicherten Person in einem Kran-
kenhaus erbringt die Notrufzentrale folgende Leistungen:

a) Betreuung
Die Notrufzentrale stellt bei Bedarf über einen von ihr beauf-
tragten Arzt den Kontakt zum jeweiligen Hausarzt sowie zu den
behandelnden Krankenhausärzten her und sorgt für die Über-
mittlung von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten.

b) Krankenbesuch
Sofern gewünscht, organisiert die Notrufzentrale die Reise
einer der versicherten Person nahe stehenden Person zum Ort
des Krankenhausaufenthaltes und von dort zurück zum Wohn-
ort, sofern der Krankenhausaufenthalt voraussichtlich länger
als fünf Tage dauert. Die Kosten der Beförderung übernimmt
der Versicherer.

c) Kostenübernahmegarantie und Abrechnung
Der Versicherer gibt gegenüber dem Krankenhaus eine Kos-
tenübernahmegarantie bis zu € 15.000,- ab. Er übernimmt
namens und im Auftrag der versicherten Person die Abrech-
nung mit den zuständigen Kostenträgern. Soweit diese die
vom Versicherer gezahlten Beträge nicht übernehmen, sind
sie von der versicherten Person binnen eines Monats nach
Rechnungsstellung an den Versicherer zurückzuzahlen.

3. Krankenrücktransport
Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisiert die
Notrufzentrale den Krankenrücktransport der versicherten Person
mit medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschließlich Ambu-
lanzflugzeugen) an den Wohnort der versicherten Person oder in
das dem Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus.

§ 3 Tod

Stirbt die versicherte Person während der Reise, organisiert die
Notrufzentrale auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im
Ausland oder die Überführung der verstorbenen Person zum Be-
stattungsort.

§ 4 Such-, Rettungs- und Bergungskosten

Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie deswegen
gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet der Versicherer
die Kosten bis zu € 5.000,–.

§ 5 Verlust von Reisezahlungsmitteln, Reisedokumenten
und Reisegepäck

1. Kommt die versicherte Person in eine finanzielle Notlage, weil
ihre Reisezahlungsmittel abhanden gekommen sind, stellt die Not-
rufzentrale den Kontakt zur Hausbank her und unterstützt diese
bei der Übermittlung des zur Verfügung gestellten Betrags. Ist eine
Kontaktaufnahme zur Hausbank innerhalb von 24 Stunden nicht
möglich, stellt der Versicherer der versicherten Person ein Darlehen
bis zu € 1.500,- zur Verfügung. Das Darlehen ist binnen eines Mo-
nats nach Beendigung der Reise an den Versicherer zurückzuzahlen.
2. Bei Verlust von Kredit- oder EC- bzw. Maestro-Karten hilft die
Notrufzentrale bei der Sperrung der Karten. Die Notrufzentrale haf-
tet jedoch nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung
und für etwaig entstehende Vermögensschäden.
3. Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die Notrufzentrale bei der
Ersatzbeschaffung.
4. Bei Verlust von Reisegepäck ist die Notrufzentrale bei dessen Auf-
findung behilflich.

§ 6 Strafverfolgungsmaßnahmen

Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die
Notrufzentrale bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dol-
metschers behilflich. Der Versicherer verauslagt Gerichts-, Anwalts-
und Dolmetscherkosten bis zu € 5.000,- sowie ggf. eine Strafkau-
tion bis zu € 15.000,-. Die verauslagten Beträge sind spätestens drei
Monate nach Auszahlung an den Versicherer zurückzuerstatten.

§ 7 Übermittlung von Informationen/Reiseruf

1. Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Notrufzen-
trale über die nächstgelegene diplomatische Vertretung (Anschrift
und telefonische Erreichbarkeit) sowie über Reisewarnungen und
Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik
Deutschland.
2. Bei Änderungen im Reiseablauf oder bei einer aktuellen Notlage
der versicherten Person bemüht sich die Notrufzentrale auf deren
Wunsch um die Informationsweitergabe an Dritte.
3. Wenn die versicherte Person während der Reise nicht erreicht



werden kann, bemüht sich die Notrufzentrale um einen Reiseruf.
Die Kosten hierfür übernimmt der Versicherer.

§ 8 Umbuchungen

Die Notrufzentrale ist bei Umbuchungen behilflich, wenn die ver-
sicherte Person

a) ein gebuchtes Verkehrsmittel versäumt oder es zu Verspätun-
gen bzw. Ausfällen gebuchter Verkehrsmittel kommt;

b) wegen eines Notfalls die Rückreise außerplanmäßig antritt;
c) wegen Überbuchung des Beförderungsmittels die gebuchte

Reise nicht wie geplant antreten oder fortsetzen kann.

§ 9 Psychologische Hilfestellung

Gerät die versicherte Person während der Reise in eine akute Not-
situation, in der sie psychologischen Beistand benötigt, leistet die
Notrufzentrale telefonisch eine erste psychologische Hilfestellung.

§ 10 Betreuung und Rückholung minderjähriger Kinder

Kann ein mitreisendes minderjähriges Kind wegen Tod, schwerer
Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung einer
mitversicherten und die das Kind betreuenden Person nicht mehr
betreut werden, organisiert der Versicherer die Betreuung des Kin-
des sowie die Rückreise zum Wohnort und übernimmt hierfür die
Kosten.

§ 11 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt
des Versicherungsfalls

Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Beistandsleis-
tungen in Notfällen unverzüglich Kontakt zur Notrufzentrale auf-
zunehmen.

F Reisegepäck-Versicherung

§ 1 Versicherte Sachen

Zum versicherten Reisegepäck zählen alle Sachen des persönlichen
Reisebedarfs der versicherten Person, einschließlich Geschenke und
Reiseandenken.

§ 2 Gegenstand der Versicherung

1. Mitgeführtes Reisegepäck
Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn mitgeführtes Reisege-
päck abhanden kommt oder beschädigt wird, und zwar durch Straf-
tat eines Dritten, Unfall eines Transportmittels, Feuer, Explosion
oder Elementarereignisse.
2. Aufgegebenes Reisegepäck
Der Versicherer leistet Entschädigung

a) wenn aufgegebenes Reisegepäck abhanden kommt oder be-
schädigt wird, während es sich im Gewahrsam eines Beförde-
rungsunternehmens, einer Gepäckaufbewahrung oder eines
Beherbergungsbetriebes befindet;

b) für notwendige Ersatzkäufe bis zu € 500,- je Versicherungs-
fall, wenn aufgegebenes Reisegepäck den Bestimmungsort
wegen verzögerter Beförderung nicht am selben Tag wie die
versicherte Person erreicht.

§ 3 Ausschlüsse/Einschränkungen

1. Nicht versichert sind
a) Geld, Wertpapiere, Fahrkarten und Dokumente aller Art mit

Ausnahme von amtlichen Ausweisen und Visa;
b) Sportgeräte, soweit sie sich in bestimmungsgemäßem Ge-

brauch befinden;
c) Vermögensfolgeschäden.

2. Einschränkungen des Versicherungsschutzes:
a) Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte und Prothesen sowie Mobil-

telefone jeweils samt Zubehör sind bis zu € 250,- versichert;
b) EDV-Geräte und Software einschließlich des jeweiligen Zube-

hörs sind bis insgesamt € 500,- versichert;
c) Video- und Fotoapparate einschließlich Zubehör sowie Schmuck-

sachen und Kostbarkeiten sind als aufgegebenes Reisegepäck
nicht versichert. Als mitgeführtes Reisegepäck sind diese Gegen-
stände bis insgesamt 50% der Versicherungssumme versichert.

d) Geschenke und Reiseandenken sind insgesamt bis zu 15% der
Versicherungssumme versichert;

e) Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während des
Zeltens und Campings besteht nur auf offiziell eingerichteten
Campingplätzen.

f) Reisegepäck ist in einem abgestellten Kraftfahrzeug und
daran angebrachten Behältnissen nur dann versichert, wenn
das Kraftfahrzeug bzw. die Behältnisse durch Verschluss gesi-
chert sind und der Schaden zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr
eintritt. Bei Fahrtunterbrechungen, die nicht länger als jeweils
zwei Stunden dauern, besteht zu jeder Uhrzeit Versicherungs-
schutz.

3. Führt die versicherte Person den Schaden grob fahrlässig herbei,
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.

§ 4 Höhe der Entschädigung

Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer bis zur Höhe der Versi-
cherungssumme für

a) abhanden gekommene oder zerstörte Sachen den Betrag, der
allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und
Güte anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der versi-
cherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechen-
den Betrages (Zeitwert);

b) beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten und
ggf. eine verbleibende Wertminderung, höchstens jedoch den
Zeitwert;

c) Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert;
d) amtliche Ausweise und Visa die amtlichen Gebühren der Wie-

derbeschaffung.

§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt
des Versicherungsfalles

1. Die versicherte Person ist verpflichtet, Schäden durch strafbare
Handlungen unverzüglich der nächstzuständigen oder nächster-
reichbaren Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in
Verlust geratenen Sachen anzuzeigen, sich dies bestätigen zu lassen
und dem Versicherer hierüber eine Bescheinigung einzureichen.
2. Schäden an aufgegebenem Reisegepäck sind dem Beförde-
rungsunternehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der Gepäck-
aufbewahrung unverzüglich zu melden. Äußerlich nicht erkennbare
Schäden sind nach der Entdeckung unverzüglich und unter Einhal-
tung der jeweiligen Reklamationsfrist, spätestens innerhalb von sie-
ben Tagen nach Aushändigung des Reisegepäckstücks, schriftlich
anzuzeigen. Dem Versicherer sind entsprechende Bescheinigungen
vorzulegen.

§ 6 Selbstbehalt

Sofern nicht anders vereinbart, trägt die versicherte Person einen
Selbstbehalt von € 75,- je Schadenfall. Bei Tarifen ohne Selbstbe-
halt entfällt dieser vollständig.

Die komplette Abwicklung, Vertrags- und Schadensbearbeitung er-
folgt für die R+V Versicherungsgruppe durch die MDT Makler der
Touristik GmbH:

MDT Makler der Touristik GmbH
Assekuranzmakler
Daimlerstr. 1 K
63303 Dreieich
Tel. +49 (0)6103 70649-160
Fax: +49 (0)6103 70649-200
Email: info@mdt24.de


